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Sehr geehrte Landkreis-Spielmobil-Bucherin, 
sehr geehrter Landkreis-Spielmobil Bucher, 
 

um die Voraussetzungen für einen für alle Seiten gelungenen Spielmo-
bil-Einsatz zu schaffen, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten: 
 
 

Kontakt 
 

Vor dem Einsatz:  Am Einsatztag:  

Telefon: 0 92 21 / 707 – 239  Mobil: 01 51 / 53 57 11 11  

Email: spielmobil@landkreis-kulmbach.de     

 

Einsatzgebühr 
 

 Die in der Reservierungsbestätigung genannte Einsatzgebühr gilt für die aufgeführte Anzahl 
an Stunden und Betreuern. Sollte der Einsatz dann tatsächlich länger dauern, ergibt sich 
eine höhere Gebühr. 

 Sie erhalten nach der Ausleihe eine Rechnung von uns zugeschickt. Diese kann, je nach Ih-
ren getätigten Angaben, sowohl steuerbare Umsätze in Höhe von 19 %, sowie nicht steuer-
bare Umsätze nach § 4 Nr. 25 UStG i. V. m. § 2 Abs. 2 SGB VIII enthalten.  

 Bei Zahlungsverzug fallen Mahngebühren in Höhe des Verwaltungsaufwandes an. 

 

Vor dem Einsatz 
 

 Die wichtigsten Informationen haben wir mittels unseres Rückmeldeformulars bereits von 
Ihnen erhalten. 

 Setzen Sie sich dennoch ca. 2 Wochen vor dem Termin kurz mit uns in Verbindung, damit 
wir Ihre gemachten Angaben nochmals kurz abstimmen und die letzten Einzelheiten zum 
Einsatz unseres Landkreis-Spielmobils festlegen können. 

 Generell behält sich der Kreisjugendring Kulmbach vor, den Einsatz abzusagen, wenn die 
Einsatzbereitschaft (z.B. aufgrund fehlender Betreuer:innen, defektem Fahrzeug) nicht ge-
geben ist. Ist dies bei Ihrer Reservierung der Fall, werden wir Sie umgehend informieren. 

 

Schlechtes Wetter beim Einsatz 
 

 Im Hinblick auf die Gesundheit der Kinder und unserer Betreuer:innen, 
benötigt unser Landkreis-Spielmobil bei schlechtem Wetter einen tro-
ckenen und warmen (Ausweich-) Standort.  



Informationen zur Buchung 
des Landkreis-Spielmobils Kulmbach 
 

 

2 

 Steht ein solcher Standort zur Verfügung kommen wir bei „Wind und Wetter“ zu Ihnen. 

 Sollte generell kein Schlechtwetter-Standort zur Verfügung stehen, muss der Einsatz bei 
schlechtem Wetter entfallen. 

 Wenn also die Wetterprognosen für den Einsatztag schlecht sein sollten, müssen Sie uns 
am Tag vor dem Einsatz telefonisch über die unter „Kontakt“ genannte Handy-Nummer 
kontaktieren. Wir klären dann alles Weitere mit Ihnen. 

 Treten Sie nicht oder verspätet mit uns in Kontakt, wenn der Einsatz wetterbedingt entfal-
len muss, werden die kompletten Überlassungsgebühren in Rechnung gestellt.  

 In jedem Fall behalten wir es uns vor, den Einsatz abzusagen bzw. abzubrechen, wenn die 
Wetterbedingungen die Gesundheit der Kinder und unserer Betreuer:innen gefährden. 

 

Am Einsatztag 
 

 Wir werden am Einsatztag selbst ca. 20 min. vor Beginn der eigentlichen Einsatzzeit bei 
Ihnen sein und dann aufbauen.  

 Bitte stellen Sie sicher, dass zu diesem Zeitpunkt ein Ansprechpartner:in vor Ort ist, die un-
sere Betreuer:innen einweisen kann. 

 Sollte der Einsatz länger als 4 Stunden dauern, bitten wir Sie, unsere Betreuer:innen ent-
sprechend mit Essen und Trinken zu versorgen. 

 

Hüpfburg 
 

Wenn Sie uns zusätzlich eine Hüpfburg bei uns gebucht haben, beachten Sie bitte Folgendes: 

 Für den Transport zum Einsatzort und von dort wieder zurück zu uns sind Sie als Nutzer ver-
antwortlich. 

 Gleiches gilt für den Auf- und Abbau der Hüpfburg vor Ort. Wir empfehlen hierfür vier bis 
sechs kräftige Helfer:innen von Ihrer Seite die diese Aufgabe übernehmen. 

 Wenn Sie die Hüpfburg selbst beaufsichtigen beachten Sie bitte, dass diese lt. eines Ge-
richtsurteils permanent von einer geeigneten Person überwacht werden müssen.  

 Haben Sie uns mit der Beaufsichtigung der Hüpfburg beauftragt, so übernimmt ein zusätzli-
cher Betreuer:in von uns während der Einsatzzeit des Landkreis-Spielmobils die Beaufsichti-
gung.  

 Für die Hüpfburg selbst, sowie ggf. für die Beaufsichtigung durch einen zusätzlichen Be-
treuer:in von uns fallen weitere Gebühren zu den Kosten des Landkreis-Spielmobils an. 

 

Gewässer 
 

 Sollte sich der Einsatzort des Landkreis-Spielmobils in der Nähe eines Gewässers (Freibad, 
See etc.) befinden, müssen Sie diesen Bereich unbedingt besonders absichern und für eine 
qualifizierte Beaufsichtigung sorgen. 

 Wir bleiben mit unserem Angebot ausschließlich „an Land“. 


